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Wer wir sind

Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland

GHV DARMSTADT
Allgemeine Haftpflicht, Kfz, Tierleben

Diverse Kooperationspartner



Grundlagen Haftung



„Tätigkeiten im Nebenbetrieb“

Begriff aus Steuer- und Gewerberecht …

• eigenständige Tätigkeit, aber mit Hauptbetrieb
verbunden 

• von wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung 
• Produktion, Weiterverarbeitung, Verkauf, …

… nicht pauschal übertragbar!

Bei Haftung und Vorsorge gilt Einzelfallbetrachtung!



Zusammenhang von 
Haftung und Vorsorge

Person, Sache, Tätigkeit
��� �

Haftungsgrundlage
��� �

Art der Vorsorge



Arbeitgeber / Produzent / Verkäufer

KäuferMitarbeiter

Produkt

Beispiel



Begriff der Haftung 
im Sinne von Schadensersatz

Wiedergutmachung / Verursacherprinzip

• Schaden durch Handeln oder 
Unterlassen entstanden

• Schadensersatz z. B. bei Sachen Wiederherstellung 

oder Geldersatz (Zeitwert) oder bei
Personen Schmerzensgeld oder

Behandlungskosten 



Rechtsgrundlagen

– Gesetzliche Regelungen

– privatrechtlich

– öffentlich-rechtlich

Es gibt zahlreiche gesetzliche Haftungsregelungen.

Beispiele: BGB, StraßenverkehrsG, Umweltgesetze

– Vertragliche Regelungen



Haftungsarten

Haftung aus …

– Verschulden 

� Vorsatz, Fahrlässigkeit
� Geschädigter muss Beweis führen

Verschulden mit Verschuldensvermutung

� „Schädiger“ muss Entlastungsbeweis führen

– Gefährdung



Die Generalregelung: § 823 BGB

• Personen-, Sach- und
Vermögensschäden

• Verschuldungshaftung



Besondere Haftungsregelungen 
im BGB (Auszug)

• § 833 BGB: Tierhalter
– Personen- und Sachschaden

– Private Tierhaltung: Gefährdungshaftung

– Gewerbliche Tierhaltung: 
Verschuldensvermutung mit Entlastungsmöglichkeit

• § 834 BGB: Tieraufseher

– kraft Vertrag
– Verschuldensvermutung mit Entlastungsmöglichkeit

• §§ 836 - 838 BGB: Haftung für Gebäude

– Verschuldensvermutung mit Entlastungsmöglichkeit



Mitverschulden und Gesamtschuld

§ 254 BGB: Mitverschulden

(1)  Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten 
mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu 
leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der 
Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden 
ist.

(2)  Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf 
beschränkt, dass er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines
ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der Schuldner 
weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden 
abzuwenden oder zu mindern. …

§ 840 BGB: Haftung mehrerer

1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere 
nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. …



Regress

• Leistungsverpflichtung der Person A 
gegenüber dem Geschädigten

• Rückgriff auf die Person B als 
(Mit)verursacher des Schadens

� � � � �
Geschädigter A B 



Verjährungsfristen



Verjährungsfristen nach BGB (1)

– bei Kenntnis von Schaden 
und Schädiger drei Jahre
ab Jahresschluss 

– ohne entsprechende Kenntnis 
10 Jahre ab Schadeneintritt bzw. 
30 Jahre ab Schadenursache, 
es gilt die früher endende Frist. 



Verjährungsfristen nach BGB (2)

30 J.

2008: 
Nicht
ersichtlicher
Montagefehler

10 J.

2040: 
Unfall mit Folge
Sachschaden

… verjährt, 30-Jahresfrist ist abgelaufen



Vorsorgemöglichkeiten 



Vorsorge (1)

I. persönlich

II. Versicherungslösung

A. Geschädigter

1. Entschädigung

– Personenschäden: Krankenkasse, 
private Unfallversicherung u. a.

– Sachschäden: Hausrat-, Kasko-, Reisegepäck-, 
Gebäudeversicherung u. a.

– Vermögensschaden: Veranstaltungsausfallversicherung u. a. 



Vorsorge (2)

A. Vorsorge des Geschädigten

2. Durchsetzung der Forderung

– Personen- , Sach-, Vermögensschäden:

Rechtsschutzversicherung

B. Vorsorge des Schädigers

1. Entschädigung
2. Abwehr der Forderung

– Personen- , Sachschäden, ggf. Vermögensschäden:

Betriebs-, Kfz-, Privathaftpflichtversicherung u. a . 



Deckungsumfang eines 
Versicherungsvertrags



Versicherungsvertrag



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Versicherungsbedingungen

Ziff. 1.1 AHB

• gesetzliche Haftungsbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts

• Dritter beansprucht Schadensersatz 

• im Versicherungsschein angegebene Risiken



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Risikobeschreibung 

Versicherungsvertrag 0815 4711
Versicherungsnehmer Peter Mustermann, Kirchbrombach
Beginn / Ende 1.1.2009 / 31.12.2009

Wagnismenge Wagnis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Landwirtschaftlicher Betrieb (50 ha)
1 Hund
2 Reitpferd für den privaten Gebrauch
1 Getränkeherstellung / Brennerei (1.000 l)
1 Vermietung von Räumen (Kirchbrombach)
1 Umwelthaftpflicht-Basisdeckung
1 Umweltschaden-Basisdeckung
1 Umweltschaden-Baustein 1



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Produktbeschreibung (Muster)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als/a us

– Betriebsgebäuden, Wohnhaus, bewirtschafteten Flächen
– Vermietung von Immobilien und Flächen an Betriebsfremde bis 12.000 €
– eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Produzentenhaftpflicht)
– Tierhaltung (Hunde, Nutztiere, Zugtiere zu Lohnarbeit, Flurschäden bei Weidebetrieb)
– selbstfahrenden Kraftfahrzeugen (bis 6 km/h; über 6 km/h nur auf dem 

Betriebsgelände)
– Mähdreschern und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bis 20 km/h; im eigenen Betrieb
– Regress eines Sozialversicherungsträgers - auch bei Familienangehörigen - nach 

§ 110 SGB VII
– Öffentlich-rechtliche Ansprüche: bis 18.000 € je Versicherungsfall / Selbstbehalt 20%
– Ferien auf dem Bauernhof
– Ländliche Schankwirtschaft
– selbstorganisierte Hoffeste, Tag der offenen Tür ……



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Produktbeschreibung (Muster)

Gegen Zuschlag mitversichert werden kann/können

– Einstellen von Pensionspferden sowie Halten/Hüten von Reitpferden
– Wanderschäferei 
– erweiterte Produkthaftpflicht
– und andere Risiken



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Obliegenheiten und Ausschlüsse

Obliegenheiten

– Vorvertraglich

• vollständige und richtige Angaben

– Vertraglich

• Gefahrerhöhung
• Versicherungsfall: Schadenminderung, -anzeige, Auskunftspflicht



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Obliegenheiten und Ausschlüsse

Ausschlüsse ��� � tw. Aufhebung über Besondere Bedingungen

– Vorsatz
– Vertragliche Haftpflicht
– Ansprüche der Versicherten untereinander
– Fremde Sachen hinsichtlich Leihe, Miete, Pacht, Leasing, 

Verwahrung
– Mangelhafte Produkte und Leistungen sowie deren In-Verkehr-

Bringen (eigene oder zur Bearbeitung überlassene Sachen)
– Ausland
– Umweltschäden
– Asbest, energiereiche Strahlung (Atom, Röntgen ..), Gentechnik
– Übertragung von Krankheiten bei Mensch und Tier (Vorsatz, 

grobe Fahrlässigkeit)  
– Elektronische Datenverarbeitung
– Persönlichkeits- und Namensrechte, Diskriminierung



Haftung als Unternehmer
und Mitarbeiter



Haftung als Unternehmer
und Mitarbeiter

Arbeitgeber

Mitarbeiter
Auftraggeber,

Dritter



Haftung des Unternehmers

Gegenüber Beschäftigten (Angehörige, Arbeitnehmer)

• Öffentliches Recht
– Unternehmereigenschaft
– Gesetzliche Unfallversicherung
– Unternehmerregress (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit)

Prüfungsbedarf Betriebshaftpflichtversicherung: 
Einschluss des Unternehmerregresses für alle Beschäftigte

Gegenüber Dritten

• Privates Recht
– Eigenschaft als Produktgeber, Dienstleister …
– Privatversicherung



Haftung des Unternehmers
für Mitarbeiter / Subunternehmer 
gegenüber Dritten (Privatrecht)

• § 278 BGB: Haftung für Erfüllungsgehilfen

> gegenüber Auftragnehmer
> Schuldrecht
> Haftung des Arbeitsgebers ohne Entlastungsmöglichkeit

• § 831 BGB: Haftung für Verrichtungsgehilfen

> gegenüber Drittem
> unerlaubte Handlung
> Entlastungsmöglichkeit des Arbeitgebers, wenn bei der 

Auswahl der Mitarbeiter und der Mittel  die erforderliche 
Sorgfalt beachtet wurde



Haftung des Arbeitnehmers
gegenüber dem Arbeitgeber (Privatrecht)

vorsvors äätzlichtzlich volle Haftung

fahrlfahrl äässigssig

- grob volle Haftung, begrenzt auf 
wirtschaftliche Zumutbarkeit 

- mittel „Quotelung“

- leicht keine Haftung

SchuldlosSchuldlos keine Haftung

Herleitung: BGB (Schuldrecht, Dienstvertrag), Rechtssprechung



Haftung des Arbeitnehmers
gegenüber dem Arbeitgeber (Öff. Recht)

§ 105 SGB VII

- Personenschaden
- bei betrieblicher Tätigkeit
- Versicherte desselben Betriebs untereinander
- Haftungsbeschränkung auf Vorsatz 



Begrenzung der 
Verantwortung



Begrenzung der Verantwortung



Begrenzung der Verantwortung (1)

§ 827 BGB

• Keine Verantwortung bei

– Bewusstlosigkeit 
– krankhafter Störung der Geistestätigkeit.

Dies gilt auch für schuldlosen Rausch.

• Bei schuldhaftem Rausch kein „Vorsatz“, aber „Fahrlässigkeit“



Begrenzung der Verantwortung (2)

§ 828 BGB: Minderjährige

Keine Verantwortlichkeit 
von Minderjährigen

– bis   7. Lebensjahr generell
– bis 10. Lebensjahr hinsichtlich Kfz / Bahn
– bis 18. Lebensjahr bei fehlender Einsichtsfähigkeit



Begrenzung der Verantwortung (3)

• § 832 BGB: Haftung des Aufsichtspflichtigen
– Aufsicht kraft Gesetzes oder durch Vertrag
– Pflichtverletzung muss vorliegen

• § 829 BGB: Haftung aus Billigkeitsgründen
(„Millionärs-Paragraph“)

– Schadensersatz geboten

– Unterhalt des Schädigers ist trotz Entschädigung sichergestellt



Produkthaftung



Produkthaftung



Beispiele

– Landwirtschaftliche Urproduktion
– Abgabe von Speisen und Getränken
– Brauerei, Kelterei, Mosterei, Brennerei, 

Metzgerei, Käserei
– Veredlung 

– Einzelhandel, Vertrieb 
– Lohnunternehmen
– Vermietung …



Was kann passieren?

– Produktfehler
– Schaden durch Produkt
– Folgeschäden, z. B. Rückruf



Produkthaftung nach BGB

Schaden durch Produkt

– §§ 823 ff. BGB (s. o.)

Schaden am Produkt

– Haftung: Verkäufer

– Gewährleistung aus Kaufvertrag 
(2 Jahre, 1/2 Jahr Beweislast beim Verkäufer) 

– Sachmangel 
(Beschaffenheit, Verwendbarkeit)

– nicht: Garantie 
(= vertragliche Zusage des Herstellers)



Produkthaftungsgesetz

– für gewerbliche Tätigkeit
– Haftung: Hersteller bzw. Lieferant, soweit 

Herstellung außerhalb der EU oder Hersteller 
nicht feststellbar

– Sicherheitsfehler bei beweglichen Sachen
– Folge: Personenschaden oder Schädigung einer 

anderen privat gebrauchten Sache 
– Gefährdungshaftung



Verkehrssicherungs-
pflichten



Verkehrssicherungspflichten



Verkehrssicherungspflichten

Beispiele:

• Tag der offenen Tür, Hoffest
• Hofladen, Gaststätte, Marktstand
• Maislabyrinth
• Konzerte, Ausstellungen, Kurse
• Reitturnier
• Volksfest, Umzug
• Erdbeeren zum Selberpflücken …



Begriff

• Entwickelt aus § 823 BGB („Unterlassen“)

• Pflicht zur Gefahrenabwehr, -minderung, -beseitigun g

• Kriterien u. a.:
– Beschaffenheit von Örtlichkeiten und Einrichtungen 
– Art und Anzahl des Publikums

– Charakter der Veranstaltung

• Für den Umfang der Sicherungsmaßnahmen ist 
die Verkehrsanschauung maßgeblich, nicht nur

behördliche Auflagen



Charakter der Veranstaltung 
=> Sicherungsbedarf

Beispiele:

Kinderfest            >  Spielgeräte o. k.?

Volksfest > Bodenunebenheiten 
sind vom Besucher 
in Betracht zu ziehen

Fahrzeugrennen  > zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen



Verantwortliche 

Eigentümer, Mieter bzw. Pächter 

des Grundstücks / der Immobilie

Veranstalter Standbetreiber

Aufsichtspersonen 

(Feuerwehr, Polizei, Sanitäter, Lehrer, Wachpersona l …)

Wer ist Mitorganisator?

Wer wurde wie eingewiesen?



Umfang

Ort
– Veranstaltungsbereich
– Parkplätze
– Zu- und Abgänge
– Versorgungseinrichtungen

Zeit
– Auf- und Abbau, Durchführung
– laufende Überwachung der Gefahrenlage



Besucherrisiko

Verkehrssicherungspflichtige

Eigenverantwortung als Besucher,

z. B. Verhalten bei Dunkelheit oder Winterglätte



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Kurzfristige Veranstaltungen (Beispiel)

Wenn …

• bei einem Umzug ein Zuschauer durch einen Umzugsteilnehmer verletzt wird, 

• im Festzelt ein Besucher sich den Anzug an einem hervorstehenden Nagel zerreißt, 

• die Bedienung im Ballsaal einer Besucherin 1/4 l Rotwein über das weiße Kleid schüttet,

• das Tanzpodium einstürzt und mehrere Tänzer verletzt werden, 

• beim Aufbau des Festzeltes ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt wird.

Die persönliche Haftpflicht der von den VN bei der Veranstaltung beschäftigten Personen
ist mitversichert. Der Einschluss der persönlichen Haftpflicht der mitwirkenden Personen
(z. B. Kinder, Turner, Schwimmer, Schützen, Radfahrer, Reiter, Kostümierte usw.) erfordert
einen Zuschlag von 50 %.



Allgemeine Haftpflichtversicherung
Kurzfristige Veranstaltungen (Beispiel Tarif)

Beitrag je Besucher differenziert nach 

• Festveranstaltungen , z.B. Kinder-, Heimat-, Musik-, Winzerfeste, Sportfeste ohne 
Wettkampfcharakter, Tanzveranstaltungen und ähnliche Feste

• Kongresse, Tagungen, öffentliche Tanzveranstaltunge n, Konzerte

• Rock-, Pop- und ähnliche Veranstaltungen

• Straßenfeste (private) 

• Wettkampf- und Sportveranstaltungen

• Austellungen, Messen, Märkte und Verkaufsbörsen bis zu einer Dauer von 14 Tagen 



Haftung des Gastwirts



Haftung des Gastwirts



Haftung des Gastwirts ohne Beherbergung

– Verschuldenshaftung (z. B. Garderobe, PKW)

– Verwahrungsvertrag 
• Gegen Entgelt
• Ohne Entgelt aus „Treu und Glauben“ bei Abnahme der

Garderobe > ausdrücklicher Haftungsausschluss möglich

– Ohne Verwahrungsvertrag für Garderobe, 
die der Gast nicht im Blickfeld hat

• Wahlmöglichkeit zwischen einsehbarer und nicht einsehbarer 
Garderobe?

• Nein: Verschuldenshaftung des Gastwirts
• Ja: Haftungsausschluss möglich: „Für Garderobe wird nicht

gehaftet“



Haftung des Gastwirts bei Beherbergung

– Gefährdungshaftung für Gästesachen (BGB §§ 701 ff.)

– nicht: Vermietung einer Ferienwohnung, Übernachtung im nicht
gewerbsmäßig betriebenen Vereinsheim, keine (Gefährdungs)Haftung
für Fahrzeuge, auch nicht für Fahrräder, Sachen in  Fahrzeugen, Tiere

– Höhe max. 3.500 Euro je Person, außer der Gastwirt hat den Verlust, 
die Beschädigung oder die Zerstörung verschuldet
(bei leichter Fahrlässigkeit lässt sich die Haftung durch schriftliche
Erklärung des Gastes auf die Höchstgrenze beschränken)

– Unverzügliche Anzeige des Gastes erforderlich, ausgenommen beim
Verschulden des Gastwirtes (s. o.)



Allgemeine Haftpflichtversicherung 
Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe (Beispiel)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

– aus Besitz und Betrieb von hoteleigenen Schwimmbädern, Schießständen, Solarien, 
Saunen,

Kinderspielplätzen und -beaufsichtigung, Minigolfplätzen, Sportanlagen (z. B. 
Tennisplätzen)

sowie die Durchführung von Veranstaltungen auf dem Betriebsgelände.



Allgemeine Haftpflichtversicherung 
Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe (Beispiel)

Falls besonders vereinbart …

– Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Tiere, Kfz aller Art mit 
Zubehör und Inhalt), die von Restaurationsgästen zur Aufbewahrung übergeben worden sind.

– Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Garderobenstücken, die von Gästen in einer ständig 
bewachten, nur dem Garderobenpersonal zugänglichen Garderobe abgegeben worden sind, in der 
ausschließlich vom Versicherer gelieferte, zuvor noch nicht verwendete Garderobenscheine ausgegeben 
werden. Als Garderobenstücke gelten auch Taschen und Schirme. 

– Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen
(ausgenommen Tiere, Kfz aller Art mit Zubehör und Inhalt). Zu den eingebrachten Sachen gehören auch 
aufbewahrte Sachen und solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht abgelehnt wurde. 

– Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch der eingestellten 
Kfz und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) und des in den eingestellten Kfz befindlichen und 
für den privaten Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepäcks (ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung) 
je durchschnittlich täglich eingestelltes Kfz bis zu einer Höchstersatzleistung von 500 EUR. 



Straßenverkehrsgesetz



Straßenverkehrsgesetz



Haftungsgrundlagen nach StVG (1) 

§ 7 Haftung des Halters, Schwarzfahrt

(1)  Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu 
bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch 
getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine 
Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2)  Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt
verursacht wird.

(3)  Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters, so 
ist er anstelle des Halters zum Ersatz des Schadens verpflichtet; daneben bleibt 
der Halter zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn die Benutzung des 
Fahrzeugs durch sein Verschulden ermöglicht worden ist. Satz 1 findet keine 
Anwendung, wenn der Benutzer vom Fahrzeughalter für den Betrieb des 
Kraftfahrzeugs angestellt ist oder wenn ihm das Fahrzeug vom Halter 
überlassen worden ist. Die Sätze 1 und 2 sind auf die Benutzung eines 
Anhängers entsprechend anzuwenden.



Haftungsgrundlagen nach StVG (2) 

§ 8 Ausnahmen

Die Vorschriften des § 7 gelten nicht,

1. wenn der Unfall durch ein Kraftfahrzeug verursacht wurde, das auf ebener Bahn 
mit keiner höheren Geschwindigkeit als 20 Kilometer in der Stunde fahren kann, 
oder durch einen im Unfallzeitpunkt mit einem solchen Fahrzeug verbundenen 
Anhänger,

2.   wenn der Verletzte bei dem Betrieb des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers 
tätig war oder

3.   wenn eine Sache beschädigt worden ist, die durch das Kraftfahrzeug oder durch 
den Anhänger befördert worden ist, es sei denn, dass eine beförderte Person 
die Sache an sich trägt oder mit sich führt.



Haftungsgrundlagen nach StVG (3)

§ 9 Mitverschulden

• Verweis auf BGB 

• § 17 StVG mit nahezu gleichlautender Regelung

§ 14 Verjährung

• Verweis auf BGB

§ 17 Abs. 3

• „unabwendbares Ereignis“ (Sorgfalt wurde beobachtet,

Schaden beruht nicht auf Fehler des Fahrzeugs)



Öffentlicher Straßenverkehr (Begriff)

Dem öffentlichen Straßenverkehr dienen alle Flächen,die
der Allgemeinheit zu Verkehrszwecken offen stehen.
Voraussetzung ist eine ausdrückliche oder 
stillschweigende Freigabe durch den Berechtigten zur
allgemeinen Verkehrsbenutzung. Insoweit können auch 
Wege auf einem privaten Fabrikgelände, das jedermann 
offen steht, dem öffentlichen Verkehr dienen. Auch ein 
der Öffentlichkeit zugänglicher Firmenparkplatz kann als
öffentlicher Straßenverkehr gelten.

Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 38. Aufl., § 1 StVO Rz. 13, 14; Mühlhaus/Janiszewski, StVO, 13. Aufl., § 1 StVO Rz. 13 ff.; Hünnekens/Schulte, 
BB 1997, 533 m.w.N. aus der Rechtsprechung



Produktbeschreibung (Beispiel)
Kfz-Haftpflichtversicherung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als/a us

• berechtigter Fahrer ohne Einschränkung des Fahrerkreises

• Teilnahme an Brauchtumsveranstaltungen (Kirchweih, Fastnacht usw.)

• Umweltschäden (z. B. Spritzschäden durch Verwehen von Spritzmittel auf 
Nachbargrundstücke, Schäden nach USG)

• überbetrieblichem Maschineneinsatz (Lohnarbeit, Nachbarschaftshilfe) 

• …



Produktbeschreibung (Beispiel)
Kfz-Haftpflichtversicherung



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

� � �


